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Besuchsgelder in Tageseinrichtungen fÜr Kinder 
 

 

GÜltig ab 01.02.09 
 
1. Betreuungsentgelt 
 
Alleiniges Kriterium fÜr die HÖhe des Elternbeitrags ist die Dauer der in der Einrichtung angebotenen Betreuung. Betreu-
ungsformen, die vom TrÄger nicht angeboten werden, kÖnnen auch nicht beansprucht werden. 
 
Familien mit 4 Stunden 5 Stunden 6 Stunden 7 Stunden 8 Stunden 9 Stunden 10 Stunden 

1 Kind 51 ' 63 ' 76 ' 89 ' 101 ' 114 ' 126 ' 
2 Kinder 33 ' 41 ' 50 ' 58 ' 66 ' 74 ' 82 ' 
3 Kinder 19 ' 23 ' 28 ' 32 ' 37 ' 41 ' 46 ' 
4 und mehr Kinder 17 ' 21 ' 25 ' 29 ' 33 ' 37 ' 41 ' 
 
2. Beitragsfreiheit  
 
Eltern bzw. Erziehungsberechtigte, die fÜr das aktuelle Kalenderjahr eine Bonuscard der Stadt Stuttgart nachweisen und mit 
leistungsberechtigten Kindern in einem Haushalt leben, werden ab dem GÜltigkeitsdatum der Bonuscard bis zum Ende des 
jeweiligen Jahres vom Betreuungsentgelt befreit. FÜr Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr ist die Bonuscard der Eltern 
bzw. Erziehungsberechtigten ma¿gebend, ab Vollendung des 6. Lebensjahres die Bonuscard des Kindes selbst. 
 
3. Essensgeld 
 
Wird im Rahmen einer Ganztagesbetreuung (ab 8 Stunden) oder des SchÜlerhortes ein Mittagessen angeboten, ist ein 
zusÄtzliches Entgelt in HÖhe von 60 # zu berechnen: 
 
FÜr Kinder, die beitragsfrei nach Ziffer 2 sind, ermÄ¿igt das Essensgeld sich auf 20 #. Dies gilt auf Antrag auch fÜr Inhaber 
einer Bonuscard der Stadt Stuttgart. FÜr Kinder unter 6 Jahren ist dabei die Bonuscard der Eltern, ab dem 6. Lebensjahr die 
Bonuscard des Kindes ma¿gebend. 
 
Die Entgelte fÜr Mittagessen, die bei anderen Betreuungsformen (z. B. Kindergarten mit verÄnderten ¶ffnungszeiten) ge-
reicht werden sind individuell vom TrÄger zu regeln und sollen sich an den tatsÄchlichen Aufwendungen fÜr das Angebot 
orientieren. Der TrÄger kann allerdings Über die Verwaltung beim Jugendamt beantragen, dass Essensangebote im Kinder-
garten nach stÄdtischen GrundsÄtzen gefÖrdert werden; in diesem Fall ist dann auch das hier aufgefÜhrte Essensgeld zu 
berechnen. 
 
4. ¼bernahme des Elternbeitrags durch das Jugendamt 
 
BeitrÄge fÜr den Besuch von KindergÄrten und KindertagesstÄtten kÖnnen auf Antrag ganz oder teilweise vom Jugendamt 
Übernommen werden, wenn die Belastung Eltern und Kindern nicht zuzumuten ist (� 90 Abs. 3 SGB VIII). Die Eltern sind 
beim AufnahmegesprÄch oder bei gegebenem Anlass entsprechend zu informieren. Der Antrag muss von den Eltern direkt 
beim Jugendamt gestellt werden. Die Eltern zahlen dann nur einen ermÄ¿igten Beitrag, die Differenz erhÄlt der TrÄger direkt 
vom Jugendamt. 
 
5. GrundsÄtze der GebÜhrenerhebung 
 
• Die GebÜhren werden fÜr 11 Monate pro Kindergartenjahr erhoben; der Monat August ist beitragsfrei. 
• Die GebÜhrenschuld entsteht mit der Aufnahme. Die BetrÄge sind monatlich und jeweils bis spÄtestens zum 3. Werktag 

zu entrichten. 
• Eine Aussetzung der GebÜhrenschuld erfolgt nicht, auch wenn aus organisatorischen oder personellen GrÜnden zeitlich 

befristet keine Betreuung erfolgen kann. Ausgenommen sind Kinderkuren bis zu einem Monat. 
• Die genannten GebÜhren gelten ausschlie¿lich fÜr Kinder, die ihren Hauptwohnsitz in Stuttgart haben.  
• FÜr Kinder, deren Hauptwohnsitz nicht in Stuttgart liegt ist zusÄtzlich zum Betreuungsentgelt und zum Essensgeld der 

Betrag zu entrichten, der dem TrÄger durch die nicht gewÄhrte FÖrderung der Stadt Stuttgart bzw. der Wohnkommune 
als Einnahme entgeht. Dieser ist von verschiedenen Faktoren (z. B. Betreuungsform, GrÖ¿e der Einrichtung) abhÄngig 
und deswegen im Einzelfall bei der zustÄndigen Kirchenpflege zu erfragen. 

• Liegen ErmÄ¿igungsgrÜnde vor, haben die Eltern diese geltend zu machen und die erforderlichen Nachweise vorzule-
gen. Sie sind auch zur Mitteilung verpflichtet, wenn ErmÄ¿igungsgrÜnde entfallen. Werden die erforderlichen Nachweise 
nicht oder nicht rechtzeitig vorgelegt, wird davon ausgegangen, dass keine ErmÄ¿igungsgrÜnde bestehen. 

• Ma¿gebend fÜr die Eingruppierung sind die VerhÄltnisse zu Beginn des Kindergartenjahres. Wird das Kind nicht zu Be-
ginn des Kindergartenjahres aufgenommen, sind die VerhÄltnisse zum Aufnahmezeitpunkt ma¿gebend. ¤ndern sich die 
FamilienverhÄltnisse so, dass der Beitrag sich reduziert, ist der niedrigere Beitrag ab Beginn des Monats zu berechnen, 
in dem die Eltern die ErmÄ¿igung beantragen. 

• Als Kinder einer Familie gelten alle in hÄuslicher Gemeinschaft lebenden Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. 
• FÜr Fehlzeiten wird keine ErmÄ¿igung gewÄhrt. Fehlt ein Kind lÄnger als 10 Betreuungstage, wird auf Antrag ein eventu-

ell gezahltes Essensgeld ab dem 11. Tag anteilig erstattet. 
• Bei Neuaufnahmen vom 1. bis 7. des Monats ist der volle Satz, bei Neuaufnahme vom 8. bis 14. des Monats 75%, vom 

15. bis 21. des Monats 50% und danach 25% des Betreuungs-  und gegebenenfalls des Essensgeldes zu bezahlen. 
• Die GebÜhren sind auch zu entrichten, wenn aus organisatorischen oder personellen GrÜnden vorÜbergehend keine 

Betreuung erfolgen kann. 
• FÜr HortplÄtze ist das Betreuungs- und Essensgeld unabhÄngig von einer eventuellen KÜndigung des Platzes durch die 

Eltern fÜr mindestens drei Monate zu entrichten. Dies gilt nicht zum Ende des Schuljahres oder wenn das Kind die Schu-
le wechselt. 

 


